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Arbeitsschutz- und Brandschutzmerkbla  
für Mitarbeiter von Fremdfi rmen

Willkommen bei Arnold
Wir heißen Sie herzlich willkommen. Damit Ihr Aufenthalt bei Arnold angenehm und vor allem 
unfallfrei abläuft, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

 Tragen Sie Ihren Besucherausweis sichtbar an Ihrer Kleidung.

 Der Zugang zu gesperrten Bereichen ist untersagt.

 Elektronische Geräte dürfen nicht am Firmennetzwerk angeschlossen werden.

 Elektrische Geräte dürfen nur mit einer gültigen DGUV V3 Prüfung benutzt werden.

 Eingangstüren sind immer geschlossen zu halten und dürfen nicht entsperrt werden.

Bitte haben Sie Verständnis für diese Regelung, denn letztlich geht es um Ihre
Sicherheit!

Verhalten bei Unfällen und Verletzungen
Bei Unfällen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner oder an einen anderen Arnold Mitarbei-
ter. Diese leiten sofort die Erste Hilfe durch einen ausgebildeten Ersthelfer ein.

Ersthelfer Tel.:     111

Notarzt / Feuerwehr Tel.:  0 - 112
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In Lärmbereichen: Gehörschutz tragen

 Lärmbereiche sind besonders gekennzeichnet. Hier ist bei laufenden Maschinen
 Gehörschutz zu tragen.

Absperrungen beachten

 Achtung Gefahr! Absperrungen sind gelb/schwarze Ketten und Bänder oder rot/weiße 
 Bänder. Die abgesperrten Bereiche dürfen nicht betreten werden.
 Absperrungen sind noch zusätzlich durch Warnhinweise gekennzeichnet.

Verkehrsregeln

 Bitte fahren Sie Schritt, maximal 10 km/h.
 Achten Sie auf den Staplerverkehr.

Erste-Hilfe-Einrichtungen

 Informieren Sie sich bei Ihrem Arnold - Ansprechpartner über den Standort der 
 nächsten Erste-Hilfe-Einrichtungen. Der Erste-Hilfe-Raum befi ndet sich im Flur 
 Erdgeschoss.
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Notausgang

Sammelplätze (siehe Flucht- und Rettungspläne)

Standort Erste-Hilfe-Einrichtungen

Rauchverbot im gesamten Haus

Fotografi eren und fi lmen ist im gesamten Betrieb verboten

Zutritt für Unbefugte verboten

Material oder Werkzeuge dürfen nicht berührt werden

Achtung Gefahr durch elektromagnetische Felder

Zutritt für Menschen mit aktiven Implantaten verboten

Standort Feuerlöscher

Warnung vor gefährlicher elektronischer Spannung

Feuermelder (Druckknopfmelder)

Lärmbereiche, Zugang nur mit entsprechendem Gehörschutz

Bedeutung von Schildern im Arbeitsbereich
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Verhalten im Brandfall

1. Brand melden

 0 - 112 Feuerwehr

  Wer meldet

  Wo brennt es

  Was brennt

  Wie viele personen in Gefahr

  Warten auf Rückfragen

2. In Sicherheit bringen



  Gefährdete Personen warnen! Hilfl ose mitnehmen!

  Türen / Fenster schließen!

  Gekennzeichnete Fluchtwege benutzen!

  Aufzug nicht benutzen!

  Sammelplatz aufsuchen!

3. Löschversuch unternehmen

 Vorhandene Löschgeräte benutzen!

  Feuerlöscher

  Löschdecke

 Anweisungen der Feuerwehr befolgen!

 Verrauchte Bereiche vermeiden – Lebensgefahr!
 Immer unter Abschätzung der Eigengefährdung handeln!
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Verhaltensregeln

Absprache / Koordination

  Arbeiten müssen abgesprochen und koordiniert werden. Vor Aufnahme der 
Tätigkeit ist die Abteilung Einkauf über Ihre Arbeiten zu informieren.

Erforderliche Schutzausrüstung PSA


  Die Mitarbeiter von Fremdfi rmen sind verpfl ichtet, die zur Arbeit notwendige 
Schutzausrüstung zu tragen.

  Für die Stellung der Schutzausrüstung ist der Arbeitgeber des Mitarbeiters 
von Fremdfi rmen verantwortlich.

Sauberkeit am Arbeitsplatz

  Sauberkeit und Ordnung sind eine Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten. 
Der Arbeitsplatz ist während der Arbeit sauber und in einem überschaubaren 
Zustand zu halten. Bei Arbeitsende ist er sauber zu hinterlassen.

Baustellensicherung

 Gefahrenbereiche müssen abgesperrt werden, zur Absperrung sind Ständer 
und Ketten oder rot – weißes Flatterband zu verwenden. Bei größeren lang-
fristigen Baumaßnahmen sind Bauzäune zu verwenden.

  Zu den Gefahren zählen auch Arbeiten mit Lasergeräten!
  Die Absperrung ist mit Schildern zu kennzeichnen.
  Absperrmaterial und Schilder erhalten Sie durch die Abteilung Einkauf
 Durch herabfallende Teile gefährdete Arbeitsbereiche müssen durch Abde-

ckungen, Gerüstbeläge, Fanggitter, Fangnetze (< 2cm Maschenweite) oder 
Schutzdächer gesichert werden.

Leitern und Tritte benutzen

  Es dürfen nur Leitern, Tritte oder Gerüste als Aufstieghilfe benutzt werden.
  Keine Stühle, Kisten usw. verwenden.
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Brandschutz

Feuergefährliche Arbeiten

  Feuergefährliche Arbeiten (hierunter fallen Schweiß-, Schneid-, Hartlöt-, Auf-
tau- und Trennschneidearbeiten) sind im gesamten Betrieb nur nach Festle-
gung und Realisierung von Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen.

  Hierzu bedarf es einer schriftlichen Genehmigung (Erlaubnisschein für feuer-
gefährliche Arbeiten) des Brandschutzbeauftragten.

Brandmeldeanlage


  Das Arnold Gebäude wird durch eine Brandmeldeanlage überwacht. Bei Ar-
beiten die Staub oder Rauch erzeugen, ist vor Beginn der Arbeiten der Brand-
schutzbeauftragte zu informieren damit eventuell Rauchmelder abgeschaltet 
werden können.

  Bei fahrlässiger Auslösung der BMA gehen die eventuell entstehenden Kos-
ten zu Lasten des Verursachers.

Leicht entzündliche Flüssigkeiten

  Leicht entzündliche Flüssigkeiten (Waschbenzin, Verdünnung, Farben, Lacke, 
Kleber usw. dürfen nur in der Größenordnung der benötigten Tagesmenge am 
Arbeitsplatz gelagert werden.

  Verschüttete Flüssigkeiten sind unverzüglich aufzunehmen und in Absprache 
mit dem Einkauf in unseren Spezialbehältern zu entsorgen.

Flucht und Rettungswege

  Der Verlauf der Fluchtwege ist gekennzeichnet.
  Die Flucht aus dem Gebäude muss über die ausgeschilderten Fluchtwege 

erfolgen, da nur diese durch gesicherte Bereiche führen.
  Nach verlassen des Gebäudes Sammelplätze aufsuchen (siehe Flucht- und 

Rettungspläne)
  Flucht und Rettungswege sind in den Hallen gelb gekennzeichnet. Alle Flure 

und Treppenhäuser sind Fluchtwege.
  Flucht und Rettungswege sind in voller Breite freizuhalten.
  Die Lagerung von brennbarem Material (Brandlast) ist im Bereich der Flucht- 

und Rettungswege streng verboten!
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Wichtige Telefonnummern

Brandmeldeeinrichtungen

  Als Meldeeinrichtungen dient jedes Firmentelefon (Tel. 0-112).
 Die Druckknopfmelder sind deutlich gekennzeichnet. Über
 sie ist eine Brandmeldung ebenfalls möglich.

Feuerlöscher


  Feuerlöscher befi nden sich überall im Gebäude und sind
 ebenfalls gekennzeichnet.

Höhenarbeiten nur mit Absturzsicherung

 Bei Höhenarbeiten ist ein nach aktueller Norm und geprüftes Rückhaltesys-
tem, ggfs. eine Absturzsicherung zu tragen und an einem geeignetem An-
schlagpunkt zu befestigen. Das gilt auch für Arbeiten auf einem Hublift!

 Bei Arbeiten auf dem Dach, die näher als 2 Meter Entfernung zur Dachkan-
te betragen ist ein Rückhaltesystem zu tragen. Die Anschlageinrichtung (Seil 
und Karabiner) sind in den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten (Ösen) zu 
befestigen.

 Das Seil darf nur bis vor die Dachkante reichen damit ein Absturz erst gar 
nicht möglich ist.

Unfall / Feuer  0 - 112

Erste Hilfe  111

Brandschutz  41

Einkauf  321

Arbeitsschutz  91



Herbert Arnold GmbH & Co. KG
Weilstrasse 6
D-35781 Weilburg, Germany
Fon: +49 (0) 64 71 / 93 94 0
Fax: +49 (0) 64 71 / 20 65
Mail: info@arnold-gruppe.de

www.arnold-gruppe.de


